
Vereinbarungserklärung
Himmel für Weingarten

Ich

erkläre mich, einen Himmel für Weingarten an einem von mir gewählten öffentlichen 
oder halböffentlichen Ort (z.B. in einem Kindergarten) aufzuhängen. Hierfür ent-
nehme ich das Poster der Ausstellung. Der öffentliche Ort wird von mir so gewählt, 
dass die/ der Eigentümer durch das Poster nicht gestört wird, bzw. nach Absprache 
erfolgt.

Das Entnehmen des Posters kostet mir nichts. 
Im Gegenzug erstelle ich ein oder mehrere Fotos mindestens im Format 20x30 cm, 
welches zeigt, wo der Himmel für Weingarten nun hängt und präsentiere dieses Foto 
umgehend am vormaligen Platz des Posters in der Ausstellung. 
Diese(s) Foto(s) gehen in den Besitz der Künstlerin über.

Ebenso hinterlasse ich eine Beschreibung des neuen Ortes in der Austellung und 
informiere darüber die Künstlerin. Ich werde immer wieder nach dem von mir ge-
hängten Poster sehen und entferne es, wenn es beschädigt worden ist.

Bei der Finissage am 17.10. 2010 möchte ich anwesend sein und erzähle meine 
Geschichte zum Himmel für Weingarten. 

Der Himmel für Weingarten darf nicht für private Zwecke und private Räume aus der 
Ausstellung entnommen werden.

Weingarten, im September 2010
Karin Bergdolt  und 


